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Motion Joël Thüring und Konsorten betreffend „kundenfreundli-
che Öffnungszeiten beim Bau und Gastgewerbeinspektorat“  
 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 22. Januar 2020 die nachstehende Motion Joël Thü-
ring und Konsorten dem Regierungsrat zur Stellungnahme überwiesen: 
 

„Nachdem die GPK in den letzten Jahren fünfmal in ihrer Berichterstattung die Öffnungszeiten und 

die Erreichbarkeit des Bau- und Gastgewerbeinspektorats im Bau- und Verkehrsdepartement 

kritisiert hat, ist die Regierung auch in ihrer Stellungnahme vom 16.10.2019 zu den Empfehlungen 

der GPK zum Berichtsjahr 2018 noch immer nicht auf das Anliegen eingetreten. Das Bau- und 

Gastgewerbeinspektorat ist eine Dienststelle mit einer hohen Kundenfrequenz. Bürgerinnen und 

Bürger aber auch Firmen wenden sich mit den verschiedensten Anliegen an dieses Amt 

(beispielsweise mit Fragen zu Baubegehren, Baugesuchen oder Betriebsbewilligungen im 

Gastgewerbebereich). Daher sind die Kunden, insbesondere diejenigen, welche aus 

arbeitstechnischen Gründen nicht flexibel sind, darauf angewiesen, dass die Erreichbarkeit des 

Amtes sowohl telefonisch als auch persönlich durchgehend gewährleistet ist. Das von der Regierung 

auch in der Beantwortung der GPK-Empfehlungen angeführte Argument der "grundsätzlichen" 

telefonischen Erreichbarkeit, einer täglichen Sprechstunde und der Möglichkeit einer Vereinbarung 

von Terminen via E-Mail überzeugt deshalb nicht. So erhalten auch Mitglieder des Parlamentes, 

namentlich auch der GPK, immer wieder Beschwerden von Bürgerinnen und Bürger, welche die 

Erreichbarkeit des Bau- und Gastgewerbeinspektorats monieren. Die von der Regierung angeführten 

Argumente überzeugen deshalb weiterhin nicht. Andere Beispiele aus der kantonalen Verwaltung 

(beispielsweise Einwohnerkontrolle, Kantonales Laboratorium etc.) beweisen, dass moderne 

Verwaltungseinheiten im Sinne der Kundenzufriedenheit und einer Dienstleistung am Bürger 

durchgehend zu Büroöffnungszeiten flexibel erreichbar sind und man sich nicht mit eingeschränkten 

Erreichbarkeiten herumschlagen muss.  

Die Unterzeichnenden fordern vom Regierungsrat deshalb, dass die Akteneinsichtsmöglichkeit, die 

Öffnungszeiten und die telefonische Erreichbarkeit des Bau- und Gastgewerbeinspektorats innert 

sechs Monaten (kostenneutral) so angepasst werden, dass eine durchgehende Erreichbarkeit und 

Vorsprache - analog des Einwohneramtes des Kantons Basel-Stadt (also: Montag bis Freitag von 9 

Uhr bis 17.30 Uhr, Mittwoch von 9 Uhr bis 18.30 Uhr) - sowie die Möglichkeit einer 

Terminvereinbarung auf elektronischem Wege gewährleistet ist. 

Joël Thüring, Erich Bucher, Thomas Strahm, Franziska Roth, Felix Meier, Lea Steinle, Michael 

Koechlin, Kerstin Wenk, Toya Krumenacher, Eduard Rutschmann, Beatrice Isler, Christian von 

Wartburg“ 
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Wir nehmen zu dieser Motion wie folgt Stellung: 

1. Zur rechtlichen Zulässigkeit der Motion 

§ 42 des Gesetzes über die Geschäftsordnung des Grossen Rates (GO, SG 152.100) vom 
29. Juni 2006 bestimmt über die Motion: 
 

§ 42. Inhalt und Eintretensbeschluss 
1 In der Form einer Motion kann jedes Mitglied des Grossen Rates oder eine ständige Kommissi-
on den Antrag stellen, es sei der Regierungsrat zu verpflichten, dem Grossen Rat eine Vorlage 
zur Änderung der Verfassung oder zur Änderung eines bestehenden oder zum Erlass eines neu-
en Gesetzes oder eines Grossratsbeschlusses zu unterbreiten. 
 
1bis In der Form einer Motion kann zudem jedes Mitglied des Grossen Rates oder eine ständige 
Kommission den Antrag stellen, es sei der Regierungsrat zu verpflichten, eine Massnahme zu 
ergreifen. Ist der Regierungsrat für die Massnahme zuständig, so trifft er diese oder unterbreitet 
dem Grossen Rat den Entwurf eines Erlasses gemäss Abs. 1, mit dem die Motion umgesetzt 
werden kann. 
 
2 Unzulässig ist eine Motion, die auf den verfassungsrechtlichen Zuständigkeitsbereich des Regie-
rungsrates, auf einen Einzelfallentscheid, auf einen in gesetzlich geordnetem Verfahren zu tref-
fenden Entscheid oder einen Beschwerdeentscheid einwirken will. 
 
3 Tritt der Rat auf die Motion ein, so gibt er dem Regierungsrat Gelegenheit, innert drei Monaten 
dazu Stellung zu nehmen, insbesondere zur Frage der rechtlichen Zulässigkeit des Begehrens. 
 
Die Motion ist sowohl im Kompetenzbereich des Grossen Rates wie auch in demjenigen des Re-
gierungsrates zulässig. Ausserhalb der verfassungsrechtlichen Kompetenzaufteilung 
(vgl. § 42 Abs. 2 GO) ist der betroffene Zuständigkeitsbereich somit keine Voraussetzung der 
rechtlichen Zulässigkeit. Die Frage nach der Zuständigkeit ist im Rahmen der inhaltlichen Umset-
zung eines Motionsanliegens aber von entscheidender Bedeutung, da sie die Art der Umsetzung 
vorgibt. Es gilt, das Gewaltenteilungsprinzip zwischen Grossem Rat und Regierungsrat zu beach-
ten, denn beide sind gestützt auf das Legalitätsprinzip an Erlasse gebunden, die die Entschei-
dungsbefugnisse auf die Staatsorgane aufteilen. Je nach betroffenem Kompetenzbereich richtet 
sich die Umsetzung entweder nach § 42 Abs. 1 GO oder nach § 42 Abs. 1bis GO. Liegt die Moti-
on im Zuständigkeitsbereich des Grossen Rates, wird sie mit einer Verfassungs-, Gesetzes- oder 
Beschlussvorlage erfüllt (§ 42 Abs. 1 GO). Eine Motion, die auf eine Materie im Kompetenzbe-
reich des Regierungsrates zielt, wird mit einer Verordnungsänderung respektive mit einem ande-
ren Mittel der Exekutive erfüllt (§ 42 Abs. 1bis GO), oder aber dem Grossen Rat wird ein Geset-
zesentwurf vorgelegt, der die Kompetenzverteilung zugunsten des Grossen Rates verändert 
(§ 42 Abs. 1bis Satz 2 GO). 
 
Mit der vorliegenden Motion soll der Regierungsrat beauftragt werden, die Akteneinsichtsmög-
lichkeit, die Öffnungszeiten und die telefonische Erreichbarkeit des Bau- und Gastgewerbeinspek-
torats innert sechs Monaten kostenneutral so anzupassen, dass eine durchgehende Erreichbar-
keit und Vorsprache – analog des Einwohneramtes des Kantons Basel-Stadt (Montag bis Freitag 
von 9 Uhr bis 17.30 Uhr, Mittwoch von 9 Uhr bis 18.30 Uhr) – sowie die Möglichkeit einer Termin-
vereinbarung auf elektronischem Wege gewährleistet ist. Nach § 69 Verfassung des Kantons 
Basel-Stadt (KV; SG 111.100) richtet sich die Organisation der Behörden nach dem Grundsatz 
der Gewaltenteilung und keine Behörde übt staatliche Macht unkontrolliert und unbegrenzt aus. 
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Ausserdem darf keine Behörde ohne verfassungsrechtliche Kompetenz in den durch Verfassung 
oder Gesetz festgelegten Zuständigkeitsbereich einer anderen Behörde einwirken. Nach Lehre 
und Rechtsprechung hat jede der drei Staatsgewalten Legislative, Exekutive und Judikative ihre 
sogenannten Kernbereiche, die grundsätzlich nicht angetastet werden dürfen, ansonsten das 
Prinzip der Gewaltenteilung nicht mehr funktionsfähig ist. Für die Exekutive gehört unbestritte-
nermassen die Verwaltungstätigkeit und damit die Leitung der Verwaltung zu den Kern- oder 
Stammfunktionen (vgl. statt vieler: ULRICH HAFELIN / WALTER HALLER / HELEN KELLER, 
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. Aufl., Zürich 2012, Rz. 1656; DENISE BUSER, Kantona-
les Staatsrecht, Basel 2004, S. 145; BGE 13311209 E. 3.1). Demgemäss ist nach § 101 Abs. 1 
KV der Regierungsrat die leitende und oberste vollziehende Behörde des Kantons. Er steht ge-
mäss § 108 Abs. 1 KV der kantonalen Verwaltung vor. Entsprechend Abs. 2 sorgt er für eine 
rechtmässige, wirksame und bürgernahe Verwaltungstätigkeit und bestimmt im Rahmen von Ver-
fassung und Gesetz die zweckmässige Organisation und sorgt gemäss Abs. 3 für einfache und 
rasche Verwaltungsabläufe. Konkretisiert werden die Bestimmungen der Kantonsverfassung im 
Gesetz betreffend die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung des Kantons Basel-
Stadt (Organisationsgesetz, OG; SG 153.100). §§ 2 und 4 OG sehen vor, dass der Regierungsrat 
die kantonalen öffentlichen Dienste leitet und für deren rechtmässige, leistungsmässige und rati-
onelle Tätigkeit sowie zweckmässige Organisation sorgt. Mit der Forderung nach einer Anpas-
sung der Öffnungszeiten und Erreichbarkeit des Bau- und Gastgewerbeinspektorats wird die 
Kernkompetenz des Regierungsrates zur Organisation der Verwaltung nach § 108 Abs. 1 KV 
tangiert, die nach § 42 Abs. 2 GO dem parlamentarischen Instrument der Motion nicht zugänglich 
ist. Deshalb ist sie als rechtlich unzulässig anzusehen, da sie in den verfassungsrechtlichen Zu-
ständigkeitsbereich des Regierungsrates einwirkt. Sie verlangt keine explizite und für die Ände-
rung der Kompetenzordnung erforderliche Anpassung der Verfassung nach § 42 Abs. 1 GO (Be-
richt des Regierungsrates zum Anzug Daniel Stolz [Nr. 13.5481]). 
 

Die Motion ist aufgrund dieser Erwägungen als rechtlich unzulässig anzusehen. 

2. Heutige Situation 

Bauherrschaften, Planende sowie Wirtinnen und Wirte unterstützt das Bau- und Gastgewerbein-
spektorat beim Erstellen ihrer Gesuche. Als zentrale Koordinationsstelle führt das Bau- und Gast-
gewerbeinspektorat alle Baubewilligungsverfahren auf Privatparzellen durch, erteilt die Bewilli-
gungen für Gastrobetriebe und führt die Wirtefachprüfung durch. In den Bereichen Bauen und 
Wirten wird dafür gesorgt, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Im Rahmen 
des Vollzugs des Wohnraumfördergesetzes werden Gesuche um Abbruch und Zweckentfrem-
dung von bestehendem Wohnraum geprüft.  
 
Dem Regierungsrat ist die Kundenfreundlichkeit der Verwaltung sehr wichtig. Jedes Jahr wün-
schen rund 20‘000 Personen eine Beratung oder Erläuterung zu öffentlich aufgelegten Baugesu-
chen respektive ihren Bewilligungsverfahren. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des 
Bau- und Gastgewerbeinspektorats stehen telefonisch und persönlich zur Verfügung. Während 
den Öffnungszeiten kann man sich telefonisch und per E-Mail rund um die Uhr melden. Persönli-
che Beratungsgespräche können telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden. Ausserdem bie-
tet das Bau- und Gastgewerbeinspektorat tägliche Sprechstunden zwischen 10 und 12 Uhr an, in 
denen man unangemeldet seine Anliegen mit Fachpersonen besprechen kann.  
 
Darüber hinaus sind weitere Angebote in Vorbereitung. Noch in diesem Jahr sollen die öffentli-
chen Planauflagen am Empfang des Kundenzentrums, am Münsterplatz 11, zu den normalen 
Büroöffnungszeiten eingesehen werden können. Das bedeutet, dass die Kundinnen und Kunden 
des Bau- und Gastgewerbeinspektorats von 08.00 bis 12.15 Uhr und 13.15 bis 17.00 Uhr vorbei-
kommen können; bisher waren die Planauflagen täglich jeweils nur während zwei Stunden ohne 
Voranmeldung einsehbar. Die Einführung eines durchgängig digitalen Baubewilligungsprozesses 
ist per 2022 geplant. Vorgezogen soll noch dieses Jahr die digitale Eingabe von Baugesuchen 
über ein eKonto möglich sein. Für die Kundinnen und Kunden im Gastrobereich führen die Mitar-
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beitenden der Abteilung Gastgewerbebewilligungen neu auch ohne Voranmeldung Beratungen 
während den Büroarbeitszeiten durch. 

3. Antrag 

Aufgrund dieser Stellungnahme beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, die Motion Joël 
Thüring und Konsorten betreffend „kundenfreundliche Öffnungszeiten beim Bau und Gastgewer-
beinspektorat“ nicht zu überweisen, da sie rechtlich unzulässig ist. 
  
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

   
Elisabeth Ackermann 
Präsidentin 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


